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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Obwohl die Benutzungsordnung des Rütlis es untersagt, die Wiese für «partikuläre
politische Ziele» zu nutzen – insbesondere darf sechs Monate vor den Wahlen nicht für
Parteien oder Personen geworben werden –, lud SVP-Parteipräsident Albert Rösti (svp,
BE) Ende Juli 2019 und damit kurz vor den nationalen Wahlen im Herbst,
Journalistinnen und Journalisten zu einem «Gespräch bei einem Spaziergang [...]
inklusive Apéro im Restaurant Rütlihaus» ein, wie verschiedene Medien berichteten.
Die Einladung der SVP trug den Titel «Wie weiter mit der Schweiz?».
Die Einladung sorgte für Unmut bei Lukas Niederberger, Präsident der Rütli-Verwalterin
SGG, welcher gegenüber der Aargauer Zeitung betonte, die SGG bewillige grundsätzlich
keine derartigen (parteipolitischen) Aktivitäten. Aus Sicht der Mediensprecherin der
SVP benötigte die Partei für ihre Aktion aber gar keine Bewilligung: Da Rösti die
Medienkonferenz bereits auf der Anreise mit dem Schiff abhielt und der anschliessende
Spaziergang auf dem Rütli dem persönlichen Austausch mit dem Parteipräsidenten galt,
sei alles regelkonform abgelaufen. Niederberger, laut der Basler Zeitung erzürnt und
enttäuscht ob der Aktion, war anderer Meinung: Dieser bestätigte, dass bei der SGG
tatsächlich kein Nutzungsgesuch eingegangen sei, weshalb die SGG zusammen mit der
Schwyzer und Urner Regierung nun klären wolle, wie künftig besser auf Regelverstösse
auf der Rütliwiese reagiert werden könnte. Denn bisher seien die
Sanktionsmöglichkeiten durch die SGG begrenzt: Verstösse könnten mit einem
Zugangsverbot geahndet werden, welches aber nur greifen würde, wenn ein Gesuch von
den betroffenen Personen oder Organisationen gestellt werde. Zudem gab sich der
SGG-Präsident ernüchtert ob der Tatsache, dass Medienschaffende, welche im Vorfeld
über die umstrittene Einladung berichteten und demnach eigentlich von dem
Regelwerk der Rütliwiese gewusst hätten, Röstis Einladung gefolgt seien.

Wie die Medien betonten, verstiessen nebst der SVP in jüngster Vergangenheit auch
bereits die Operation Libero und die Juso gegen die Benutzungsordnung. Dabei sei es
den Gruppierungen «Wurst», so Niederberger, dass das Rütli ein «Ort der nationalen
Verbundenheit» sei, wichtig sei jeweils nur die eigene Medienpräsenz. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.07.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
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audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 2

1) AZ, 23.7.19; BaZ, 26.7., 27.7.19; AZ, 30.7.19
2) Ergebnisbericht zur Vernehmlassung; TA, 15.10.18
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